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Tel.: 07128 / 925-17, Fax: 07128 / 925-50
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www.sonnenbuehl.de

Hast Du Lust auf eine Ausbildung in einer Kinder-
tageseinrichtung bei der Gemeinde Sonnenbühl?
Dann bewirb Dich jetzt. Wir freuen uns auf Dich!

Bitte schick uns Deine Bewerbung mit vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben mit 
Lebenslauf und die letzten beiden Zeugnisse, z. B. 
von der 8. + 9. Klasse bei angestrebtem Realschul-
abschluss).

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ)

Das FSJ ist ein Freiwilligendienst, den junge Menschen 
zwischen 15 und 26 Jahren machen können. Es dauert 
zwischen 6 und 18 Monaten.

Im FSJ erhälst du Einblicke in das Berufsleben, sammelst 
praktische Erfahrungen und kannst so herausfinden, welche 
Berufsausbildung du nach dem FSJ machen möchtest.

Du arbeitest in Vollzeit an 5 Tagen in der Woche und am Tag 
ca. 8 Stunden und erhälst hierfür ein Taschengeld.

AUCH IN DER 
AUSBILDUNGSFORM PiA



ERZIEHER*IN

VORAUSSETZUNGEN
Mittlerer Bildungsabschluss

DAUER UND AUSBILDUNGSABLAUF
Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel 4 Jahre. 

Caret-Square-Right Einjähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik
 2 Tage Praxis in der Einrichtung, 3 Tage Unterricht 

Caret-Square-Right  Zweijährige Fachschule für Sozialpädagogik 
 je nach Fachschule 1 Tag Praxis und 4 Tage Schule oder 

Blockpraktikum 6 - 8 Wochen pro Jahr plus Sommer-
praktikum zwischen den zwei Schuljahren.

 Mit der Fachschulausbildung kann ab dem 2. Jahr zu-
sätzlich die Fachhochschulreife erworben werden (zu-
sätzliche Fächer Deutsch, Englisch und Mathe).

Caret-Square-Right  Einjähriges Berufspraktikum / Anerkennungsjahr
 Anstellung bei der Gemeinde Sonnenbühl mit entspre-

chender Vergütung, begleitet durch die Fachschule.

Erzieher*innen bilden, erziehen und betreuen Kinder und 
Jugendliche. Sie fördern und unterstützen deren Entwick-
lung sowie die ihrer Familien in unterschiedlichen sozialen 
Situationen und Lebenslagen. Sie planen und dokumentieren 
Hilfe- und Erziehungsprozesse sowie die hierfür geeigneten 
und passenden pädagogischen Maßnahmen.

ERZIEHER*IN 

SOZIALPÄDAGOGISCHE*R ASSISTENT*IN

VORAUSSETZUNGEN
Mittlerer Bildungsabschluss

DAUER UND AUSBILDUNGSABLAUF
Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. 

Caret-Square-Right  Dreijährige Ausbildung
 Anstellung bei der Gemeinde Sonnenbühl mit entsprechen-

der Vergütung, begleitet durch die Fachschule
 
 Die Ausbildung setzt sich wie folgt zusammen:
 
 2 Tage Praxis in der Einrichtung
 3 Tage Unterricht

Neben der bisherigen Form der Ausbildung zum Erzieher*in 
oder Kinderpfleger*in / sozialpädagogischer Assistent*in 
bietet die Gemeinde Sonnenbühl  eine praxisintegrierte Form 
der Ausbildung an. Die Ausbildung gliedert sich in theoreti-
sche und praktische Ausbildungsanteile.

KINDERPFLEGER*IN / 
SOZIALPÄDAGOGISCHE*R ASSISTENT*IN

VORAUSSETZUNGEN
Hauptschulabschluss oder mittlerer Bildungsabschluss

DAUER UND AUSBILDUNGSABLAUF
Die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre. 

Caret-Square-Right Zweijährige Berufsfachschule für Kinderpflege
 1 Tag Praxis in der Einrichtung, 4 Tage Unterricht. 
 Zusätzlich finden Blockpraktika statt.

Caret-Square-Right  Einjähriges Berufspraktikum / 
 Anerkennungspraktikum
 Anstellung bei der Gemeinde Sonnenbühl mit entspre-

chender Vergütung, begleitet durch die Fachschule.

Kinderpfleger*innen / sozialpädagogische Assistent*en*innen 
betreuen und pflegen Kinder. 

Sie arbeiten dabei eng mit sozialpädagogischen Fachkräften 
zusammen.

AUSBILDUNGSENTGELT
Das Entgelt richtet sich nach den jeweils aktuell gültigen 
Bestimmungen des Tarifvertrags TVPöD.

  

AUSBILDUNGSENTGELT
Das Entgelt richtet sich nach den jeweils aktuell gültigen
Bestimmungen des Tarifvertrags TVAöD, Pflege
und staffelt sich nach Ausbildungsjahren.

AUSBILDUNGSENTGELT
Das Entgelt richtet sich nach den jeweils aktuell gültigen
Bestimmungen des Tarifvertrags TVPöD, Sozial- und 
Erziehungsdienst.

PRAXISINTEGRIERT (PiA)


